
Stellungnahme(n) (Stand: 03.05.2021)

Sie betrachten:
77. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtteil Mauritz-Ost im Bereich Maikottenweg (B51 /
Maikottenweg / Graelbach)

Verfahrensschritt: Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.03.2021 - 21.04.2021

Behörde: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstellen Gütersloh / Münster / Warendorf

Frist: 21.04.2021 

Stellungnahme: Erstellt von: , am: 19.04.2021 , Aktenzeichen: 40-01-02-02

Dem o. g. Planvorhaben stehen keine wesentlichen landwirtschaftlichen / agrarstrukturellen Bedenken
entgegen, obwohl gutes Ackerland überplant wird. 

Umso bedeutsamer ist aus landwirtschaftlicher Sicht, dass Kompensationsmaßnahmen nicht zu einer
weiteren Schwächung der Agrarstruktur durch Entzug von Flächen für die Lebensmittelerzeugung (z.B
durch Aufforstung oder Umwandlung von Acker in Extensivgrünland) führen. Möglichkeiten bestehen in
der ökologischen Aufwertung bereits vorhandener Biotopstrukturen, z.B. im Wald, oder auch durch
Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern, die als Umsetzungsfahrplan-Maßnahmen nach EU-
WRRL durchgeführt werden. 

Bezüglich der Umweltprüfung wird darauf hingewiesen, dass nach Bundesnaturschutzgesetz § 15 bei
der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen auf die Agrarstrukturellen Belange Rücksicht zu
nehmen ist und vorrangig zu prüfen ist, ob der Ausgleich und Ersatz durch Maßnahmen der
Entsiegelung, der Wiedervernetzung von Lebensräumen oder auch Bewirtschaftungs- und
Pflegemaßnahmen erbracht werden kann. 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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